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Nr. 1 

Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; 
Biosicherheitsmaßnahmen für alle privaten und gewerblichen Geflügelhalter in einem festgelegten Gebiet zu 
präventiven Zwecken 
 
 
Das Landratsamt Donau-Ries erlässt auf Grund von § 13 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 
(Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665) i. V. m. 
§ 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), des § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 1170) und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Geset-
zes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist folgende 
 
 

Änderung der Allgemeinverfügung vom 08.03.2021 zum Schutz vor der Geflügelpest: 
 
  
1. Halter von Geflügel im Landkreis Donau-Ries bis einschließlich 1.000 Stück Geflügel haben sicherzustellen, 

dass 
 

a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen unbefugten Zu-
tritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind,  
 

b. die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit betriebs-
eigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass diese Personen die 
Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts des Geflügels 
unverzüglich ablegen, 

 
b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegschutzkleidung nach 

Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 
 
c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften und der Ver-

ladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die frei gewordenen Ställe 
einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert wer-
den, 

 
d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Viehverkehrsverordnung 

unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigten Platz gereinigt und desinfi-
ziert werden, 

 
e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt und 
 

aa) in mehreren Ställen oder 
 
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 
 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen des Buchstaben b, 
im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 
 

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnungen ge-
macht werden, 
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g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten Geflügels 

nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert wird oder wer-
den, 

 
h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum Wechseln und 

Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 
 
2. Für Wildvögel gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Landkreis Donau-Ries.  
 
3. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 und 2 getroffenen Regelungen wird angeordnet. 
 
4. Kosten werden nicht erhoben. 
 
5. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  
 
 

Begründung 
 

I. 
 

In Bayern wurden über die Landesfläche verteilt – bislang – 23 Fälle von Geflügelpest (HPAI) bei Wildvögeln 
sowie drei Fälle bei Hausgeflügel amtlich festgestellt. 
 
Der Subtyp H5N8 wurde zuvor bereits in hunderten Proben von Wildvögeln in insgesamt zehn Bundesländern 
festgestellt. 
 
Zudem wurde zwischenzeitlich bundesweit in 25 Landkreisen bei Hausgeflügel der Subtyp H5H8 nachgewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 

II. 
 

Das Landratsamt Donau-Ries ist zum Erlass dieser Allgemeinverfügung gemäß Art. 3 Abs. 2 GDVG sachlich und 
gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig. 
 
Begründung Nr. 1  
Die Anordnung der Maßnahmen gemäß Nr. 1 der Verfügung erfolgt in Ergänzung zu den Maßnahmen in § 6 
Absatz 1 Geflügelpest-Verordnung, die generell erst für Geflügelhaltungen ab 1.000 Stück Geflügel gelten, auf 
Grundlage des § 6 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung.  
Da die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder 
durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, Gerätschaften, 
Schuhwerk oder Schutzkleidung erfolgt, ist es erforderlich, die Geflügelhaltungen im Landkreis zu schützen und 
den Eintrag oder die Verschleppung des Virus in bzw. aus Nutzgeflügelbestände zu vermeiden. Die Anordnung 
der unter Nr. 1 der Verfügung genannten Maßnahmen ist geeignet, das Risiko des Eintrags der Geflügelpestvi-
rus in Geflügelhaltungen bzw. dessen Verbreitung zu vermindern. 
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Begründung Nr. 2 
Wildvögel sind freilebende Vögel der Ordnungen Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferar-
tige, Lappentaucherartige oder Schreitvögel sowie zu wissenschaftlichen Zwecken gehaltene Vögel dieser Ord-
nungen (§ 1 Abs. 2 Nr.7 Geflügelpest-Verordnung). 
 
Das in Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung angeordnete allgemeine Fütterungsverbot von Wildvögeln erfolgt auf 
Grundlage von Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht 
auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG), da 
virushaltige Ausscheidungen von Wildvögeln jederzeit z. B. Oberflächengewässer, Futtermittel und Einstreu bei 
im Auslauf gehaltenen Geflügel mit Influenzaviren, die für das Geflügel pathogen sind, kontaminieren können. 
Die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel erfolgt vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren 
oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, Gerätschaften, 
Schuhwerk oder Schutzkleidung. Um die Verbreitung des Virus durch direkten Kontakt zwischen Wildvögeln so 
weit wie möglich zu vermeiden ist es aus fachlichen Erwägungen erforderlich, Fütterungen von Wildvögeln zu 
unterbinden, denn die Fütterungsplätze stellen naturgemäß entsprechende „Hot-Spots“ dar, an denen viele 
Wildvögel zur gleichen Zeit zusammentreffen. 
 
Begründung Nr. 3 
Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in den Nummern 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung wird gemäß § 
80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet, da es sich bei der aviären Influenza 
H5N8 um eine hochansteckende und leicht übertragbare Tierseuche handelt, deren Ausbruch mit hohen wirt-
schaftlichen Schäden und weitreichenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maßnahmen zum Schutz vor 
der Verschleppung der Seuche müssen daher sofort und ohne eine zeitliche Verzögerung greifen. Es kann nicht 
abgewartet werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Verfügung zur Prävention der Seucheneinschleppung 
gerichtlich festgestellt wird. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung ein 
entgegenstehendes privates Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines eventuellen Widerspruchs. 
 
Begründung Nr. 4 
Die Kostenentscheidung in Nr. 4 dieses Bescheides beruht auf Art. 13 des Ausführungsgesetzes zum Vollzug des 
Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG). 
 
 
Begründung Nr. 5 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekannt-
machung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfü-
gung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die 
Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass diese 
Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Donau-Ries als be-
kannt gegeben gilt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Ver-
waltungsgericht in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Kornhaus-
gasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 

22.06.2007 (GVBl 13/2007) wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, 
gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

 Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
 Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich 

ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
 
 
Donauwörth, 29.04.2021 
 
 
gez. 
Langner 
Oberregierungsrätin 
 
 
 

Hinweise: 

1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung hinsichtlich der allgemein 
geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird 
hingewiesen.  

2. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von Geflügelhändlern anhand der 
Vorlage der entsprechenden Zulassungsbescheide vor der Bestellung von Geflügel durch den Tierhalter zu 
überprüfen. Alternativ ist die Liste der zugelassenen Handelsbetriebe im Internet abrufbar unter: 
http://tsis.fli.bund.de/GlobalTemp/201611160920057638.pdf  

3. Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhüh-
nern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der zuständigen Behörde vor Beginn der 
Tätigkeit unter Angabe des Namens, der Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussicht-
lich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzutei-
len.  
 

4. Ordnungswidrig i .  S .  d . des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und  § 32 Abs. 2 Nr. 4 des 
TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer          Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.  
 

5. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 der 
Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei.  
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Nr. 2 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Fremdingen für das 
Haushaltsjahr 2021 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 9 des BaySchFG, Art. 35 KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung  
erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 
      §  1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021wird  
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf        181.510 € 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf                  44.300 € 
 
festgesetzt. 
 
      §  2 
Kredite zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 

      §  3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
      §  4 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 93.400 € festgesetzt und nach 

  der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
  Stand vom 01. Oktober 2020 umgelegt. 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.049,44 € festgesetzt. 
4. Eine Investitionspauschale wird nicht erhoben. 
 
      §  5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 25.000,00 € festgesetzt. 
 
      §  6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
      §  7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
Fremdingen, den 29.04.2021 
Schulverband Fremdingen 
 
 
Merkt,  
Schulverbandsvorsitzender 

 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG in Ver-
bindung mit Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Teile  
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III. 
 

Gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO und § 4 BdkV liegen 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan samt allen weiteren Anlagen ab dem Tag der Veröffentlichung für die 
gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit öffentlich in Papierform im Rathaus in Fremdingen, Zimmer 1, zur Einsichtnah-
me aus.  
 
Fremdingen, den 29.04.2021 
Schulverband Fremdingen 
 
 
Merkt 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 

Nr. 3 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(12. BayIfSMV) 

- Inzidenzabhängige Öffnung von Schulen, Kindertagesstätten und der Kindertagespflege - 
 
 

Bekanntmachung: 
 
Das Landratsamt Donau-Ries macht aufgrund von § 3 Nrn. 2 und 3 der 12. BayIfSMV vom 05. März 2021 
(BayMBl. Nr. 171, BayRS 2126-1-16-G), zuletzt geändert am 05. Mai 2021 (BayMBl. Nr. 307) folgendes amtlich 
bekannt:  
 
1. Im Landkreis Donau-Ries hat die nach § 28a Abs. 3 Satz 13 IfSG bestimmte Anzahl der Neuinfektionen mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) den Wert von 165 an fünf aufei-
nanderfolgenden Tagen unterschritten (02.05.2021: 160,7; 03.05.2021: 157,0; 04.05.2021: 151,7; 
05.05.2021: 143,5; 06.05.2021: 119,6). 

 
2. Diese Feststellung gilt in Bezug auf das spezifische inzidenzabhängige Öffnungsmodell der §§ 18 (Schulen) 

und 19 (Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige) der 12. BayIfSMV. Ab 
Montag, den 10.05.2021 gelten deshalb im Landkreis Donau-Ries folgende Regelungen:  

 
a) Schulen (§ 18 der 12. BayIfSMV)  

 
1. Unterrichtsbetrieb an Grundschulen:  
 
Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen. 
 
2. Unterrichtsbetrieb an Förderschulen:  
 
Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 einschließlich der 
schulvorbereitenden Einrichtungen. 
 
Für alle übrigen Jahrgangsstufen der Förderschulen findet Distanzunterricht statt.  
 
 
 



Amtsblatt des Landkreises Donau-Ries Nr. 22 vom 06.05.2021  276 
 
 
 
 
 

 
3. Unterrichtsbetrieb an allen weiterführenden Schulen:  
 
Wechselunterricht bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für die Abschlussklassen der weiterfüh-
renden und beruflichen Schulen sowie der Staatsinstitute zur Ausbildung von Fach- und Förderlehrern und 
die Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien und Fachoberschulen sowie der entsprechenden Stufe der Abend-
gymnasien und Kollegs. 

 
Für alle übrigen Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt.  

 
Im Distanz- und Wechselunterricht soll im Rahmen der personellen und räumlichen Möglichkeiten der je-
weiligen Schule eine Notbetreuung eingerichtet werden. Der Rahmenhygieneplan Schule ist einzuhalten.     

 
 
 

b) Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (§ 19 der 12. BayIfSMV) 
 
Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der 12. BayIfSMV sind Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, 
Einrichtungen zur Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen in Landkreisen mit einer 7-Tages-
Inzidenz über 100 zu schließen; Regelungen zur Notbetreuung werden vom Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales im Benehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege durch Bekannt-
machung erlassen. Der Rahmenhygieneplan Kindertagesbetreuung und HPT ist einzuhalten.     

 
 
Donauwörth, den 06.05.2021 
 
 
Stefan Rößle 
Landrat 
 

 

 

 

 
 
 

Landratsamt Donau-Ries 
Stefan Rößle 

Landrat 
 
 
 

 


